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Datum:  20.05.2021 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

am 2. Dezember 2020 ist das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz in Kraft getreten. Die 

Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung folgte am 17. Dezember 2020. Das Gesetz und die 

Verordnung setzen die Richtlinie (EU) 2018/645 zur Änderung der sog. 

„Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie“ aus dem Jahr 2003 in nationales Recht um.  

Die Eintragung der Schlüsselzahl 95 auf den Führerschein ist auf Grund dieser Gesetze ab dem 

23.05.2021 nicht mehr möglich.  

Ab Mai 2021 entfällt für Berufskraftfahrerinnen und -fahrer die Schlüsselzahl „95“ im Führerschein. Die 

Betroffenen erhalten stattdessen einen Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN). Das ist eine Karte, die dem 

Führerschein in Form und Größe ähnelt.  

Der FQN wird durch die Fahrerlaubnisbehörde bei der Bundesdruckerei bestellt. Nach Herstellung erfolgt 

der Direktversand an die Meldeanschrift des Antragstellenden. 

Was bedeutet die Änderung für die Verfahren im FAO? 

Die Antragstellung für die Erstausstellung / Erweiterung eines FQN erfolgt, wie bei der früheren 

Eintragung der Schlüsselzahl 95, im Rahmen der Beantragung einer Fahrerlaubnis der Klasse C / D 

(Ersterteilung oder Erweiterung) im Bürgeramt oder in Fahrschulen, die am Projekt „Führerschein Antrag 

Online“ (FAO) teilnehmen. 

Die Antragstellung für die Ausstellung eines neuen FQN bei Verlust z.B. durch Diebstahl oder 

Beschädigung erfolgt -analog des Verfahrens bei digitalen Speicherkarten- ausschließlich in der 

Fahrerlaubnisbehörde. 

Bis zur Aktualisierung der FAO Eingabemaske ist wie bisher bei der Eintragung der Schlüsselzahl 95 zu 

verfahren. Zusätzlich kann im Bemerkungsfeld der Hinweis auf FQN erfolgen.  

Nach der Aktualisierung ist bitte wie in der Anlage beschrieben zu verfahren.   

Im Auftrag 

Hecht 

http://www.berlin.de/labo
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"Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN)“ – Erstausstellung / Verlängerung im Rahmen der Beantragung 

der Ersterteilung oder Erweiterung der Fahrerlaubnis der Klassen C /D 

Voraussetzungen 

 

 Hauptwohnsitz in Berlin 

 Persönliche Vorsprache ist erforderlich 

 Berufskraftfahrer oder in der Ausbildung 

 

Erforderliche Unterlagen 

 Amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt z.B. Personalausweis / Pass  

 1 Lichtbild (biometrisch)  

 Gültiger Kartenführerschein  

 Kopie Personalausweis oder Meldebescheinigung  

 Gegebenenfalls Arbeitsgenehmigung EU oder Aufenthaltstitel mit dem Vermerk der erlaubten 

Erwerbstätigkeit 

 Wenn vorhanden: Nachweis über Grundqualifizierung bzw. Weiterbildung (bei FQN-

Verlängerung) 

Arbeitsschritte in FAO 

(1) Aufruf des Menüpunktes „Erweiterungen“. Die Frage „Berufskraftfahrerqualifikation“ wurde 

durch die Frage Beantragung FQN (ja/nein) ersetzt. Nach Auswahl der Antwort wird die Maske 

wie bisher weiterbearbeitet.  

(2) Dem Fahrerlaubnisantrag ist eine Kopie des Personalausweises oder Meldebescheinigung, 

welche im Original vorlagen, sowie gegebenenfalls Kopien von Arbeitsgenehmigung EU oder 

Aufenthaltstitel mit dem Vermerk der erlaubten Erwerbstätigkeit und -wenn vorhanden-der 

Nachweis über Grundqualifizierung bzw. Weiterbildung gemäß dem 

Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz beizufügen  

Gebühren 

 32,50 € für Antrag FQN und Direktversand innerhalb Deutschlands  

 33,60 € für Antrag FQN und Direktversand in EU-Mitgliedsstaaten  

Dienstleistungsbeschreibung / Informationen 

 

Grundsätzliche Informationen zum FQN finden Sie unter:   

 

https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-personen-und-

gueterbefoerderung/fahrerlaubnis-fuehrerschein/artikel.269755.php  

 

Die Dienstleistungsbeschreibung für FQN- Erstausstellung/Erweiterung finden Sie unter: 

 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330313/  

https://www.berlin.de/labo/_assets/kraftfahrzeugwesen/foto-mustertafel.pdf
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-personen-und-gueterbefoerderung/fahrerlaubnis-fuehrerschein/artikel.269755.php
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-personen-und-gueterbefoerderung/fahrerlaubnis-fuehrerschein/artikel.269755.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/330313/

